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An die Stimmberechtigten der  
Einwohnergemeinde Neuhausen am Rheinfall

Verkauf von 100 Prozent des Aktien- 
kapitals der Fernheizwerk AG Neuhausen 
am Rheinfall an die EKS AG sowie  
Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000.–  
(respektive 7.83 Prozent) an der Energie-
verbund Neuhausen am Rheinfall AG

Botschaft
zur Gemeindeabstimmung  
vom 24. September 2017 betreffend

Geschätzte Stimmbürgerinnen 
Geschätzte Stimmbürger

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen zur Bewilli-
gung den Verkauf der Fernheizwerk AG Neuhau-
sen am Rheinfall an die EKS AG sowie die Beteili-
gung an der Energieverbund Neuhausen am 
Rheinfall AG.



2

1. Ausgangslage
Die Fernheizwerk AG betreibt den Wärmeverbund Herbstäcker, der das 
Gebiet Langriet / Herbstäcker / Chlaffentalstrasse mit Energie versorgt. 
Sie wurde in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts durch Gemeinde-
vertreter gegründet, nachdem die Vorgängerunternehmung, die Urbacal 
AG, die Wärmeversorgung nicht mehr sicherstellen konnte. Die Gemein-
de war immer Mehrheitsaktionärin und ist heute alleinige Eigentümerin 
aller Aktien der Fernheizwerk AG. Die maximale Wärmeleistung ab Heiz-
zentrale lag in den vergangenen Jahren zwischen 2'000 und 2'500 kW 
pro Stunde. Der Wärmebedarf der rund 50 Kunden betrug in den vergan-
genen Jahren zwischen 4'000 MWh und 4'800 MWh pro Jahr. Das Fern-
leitungsnetz hat eine Gesamtlänge von rund 2'200 m.

In den nächsten 30 Jahren ist mit Ersatzinvestitionen von rund Fr. 1.25 
Mio. zu rechnen, wobei kurzfristig und insbesondere die Heizzentrale um-
fassend saniert werden muss. 

Die vorhandenen Rückstellungen genügen nicht, um die fällige Reinvesti-
tion in einen herkömmlichen Gaskessel, geschweige denn einen öko- 
logischen Holzkessel, aus eigener Kraft zu tätigen. Hinzu kommt, dass in 
den nächsten Jahren die Sanierung der Leitungen ansteht. Durch die 
niedrige Eigenkapitalquote der Fernheizwerk AG könnten Darlehen am 
Kapitalmarkt zurzeit nur durch Bürgschaft der Gemeinde beschafft wer-
den.

2013 erfolgte der erste Kontakt mit der Elektrizitätswerk des Kantons 
Schaffhausen AG (EKS), die im Zusammenhang mit dem Projekt Energie-
verbund Neuhausen am Rheinfall (EVNH) Interesse an einer Übernahme 
der Fernheizwerk AG zeigte mit der Absicht, den Wärmeverbund Herbstä-
cker in den neuen Energieverbund zu integrieren. In den folgenden Jah-
ren erfolgten diverse Analysen, von technischer Seite und durch verschie-
dene Juristen, die letztendlich in ein Übernahmeangebot der Fernheiz-
werk AG durch die EKS AG mündeten.

2. Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG
Aufgrund verschiedener Faktoren ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt die 
einmalige Gelegenheit, einen Fernwärmeverbund auf dem Gebiet der Ge-
meinde Neuhausen am Rheinfall zu realisieren, weil verschiedene Betrei-
ber von Heizzentralen eine Neukonzeption ihrer Energieversorgung pla-
nen. Zudem plant die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall den Ersatz von 
Heizanlagen verschiedener Gemeindegebäude, insbesondere den An-
schluss des Kirchackerschulhauses, der Rhyfallhalle und des Schul-
hauses Gemeindewiesen.  
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Ausgehend von dieser guten Ausgangslage hat die EKS AG in Abstim-
mung mit der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall einen Wärmeverbund 
konzipiert. Unter Nutzung der bereits bestehenden Netze sollen Unter-
nehmen und Wohnungen zu konkurrenzfähigen Preisen mit Wärme ver-
sorgt werden. Die Wärme soll unter Nutzung der Abwärme der Kläranlage 
Röti mittels Wärmepumpen ökologisch erzeugt werden. Als Nebeneffekt 
wird das in den Rhein fliessende Abwasser gekühlt, was aus Sicht des 
Fischschutzes äusserst wertvoll ist. Des Weiteren entsteht für alle Par-
teien eine vorteilhafte Situation: Die Wärmekunden sollen kostengünstig 
erneuerbare Wärme erhalten, ohne grosse Investitionen tätigen zu müs-
sen. Optional ist in einer späteren Phase, je nach Ausbaustand, eine wei-
tere Energiezentrale im Langacker geplant. Diese wird mit Holzvergasern 
und Blockheizkraftwerken Strom produzieren und dabei die Abwärme 
vollständig dem Energieverbund zuführen. Die Gemeinde Neuhausen am 
Rheinfall soll durch die lokale Energiewende eine Attraktivitätssteigerung 
erhalten und die EKS AG als Investorin soll ihre Anlagen amortisieren 
können. 

Die Finanzierung des gesamten Verbunds soll durch die EKS AG und 
durch eine Minderheitsbeteiligung der Gemeinde Neuhausen am Rhein-
fall erfolgen. Mit den wichtigsten zukünftigen Wärmebezügern konnten 
bereits Vorverträge abgeschlossen werden. 

Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall wird ihre eigenen Gebäude suk-
zessive anschliessen. In der Vereinbarung zwischen der Energieverbund 
Neuhausen am Rheinfall AG (EVNH) und der Gemeinde Neuhausen am 
Rheinfall gelten dabei folgende kumulative Bedingungen:

–  Das Objekt befindet sich im definierten Perimeter des Energieverbunds 
Neuhausen am Rheinfall (siehe Anhang 1);

–  das Objekt hat einen Mindestleistungsbedarf von 50 kW; 

–  das Objekt wird saniert oder ist ein Neubau;

–  und die Verpflichtung bezieht sich nur auf Wärme  
(Leistungsvereinbarung Wärme).

Die Verpflichtung zum künftigen Anschluss von rund sieben Gebäuden – 
die beiden Schulhäuser Kirchacker und Gemeindewiesen, die Kindergär-
ten Rhenania, Waldpark und Rheingold und die beiden Altersheime – an 
den Wärmeverbund erfordert gegenüber dem einfachen Ersatz der fossi-
len Feuerungsanlagen (Gas und Öl) keine Mehrinvestitionen. Bei der Kre-
ditvorlage für das neue Schulhaus Kirchacker wurde der Anschluss an 
den Wärmeverbund bereits vorgesehen. 
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3.  Zukunft der Fernheizwerk AG in der  
Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG

Die Einbringung des Wärmeverbunds Herbstäcker in die Energieverbund 
Neuhausen am Rheinfall AG bringt aus ökologischer und wirtschaftlicher 
Sicht verschiedene Vorteile. Insbesondere kann auf die heute bestehende 
Heizzentrale der Fernheizwerk AG verzichtet werden, sobald der Wärme-
verbund an den Energieverbund Neuhausen am Rheinfall angeschlossen 
wird. Die Erschliessung des Fernheizwerks erfolgt neu über eine Leitung 
aus der neu zu erstellenden Heizzentrale auf dem SIG Areal. Damit kann 
die Fernheizwerk AG auf Investitionskosten in Millionenhöhe verzichten, 
für die letztendlich die Gemeinde eine Verpflichtung hätte eingehen müs-
sen.

Die Wärmepreise werden in der heutigen Form übernommen und an Indi-
zes des Bundes geknüpft (Energie-, Lohn- und Materialkostenindizes). 
Somit müssen die Wärmekunden der Fernheizwerk AG keine absehbaren 
Preiserhöhungen für den bisher geplanten Ersatz der Heizzentrale tragen. 
Die Kunden verfügen zusätzlich über ein ökologisch hochwertiges Pro-
dukt ohne Mehrkosten mit rechtlich verbindlichen Preisen.

Für die Gemeinde ist der Verkauf wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, 
weil einerseits eine Wertsteigerung der Fernheizwerk AG sonst nicht 
möglich und andererseits ein Ausbau mit ökologischem Energieverbrauch 
finanziell untragbar und wirtschaftlich nicht erfolgsversprechend ist. Fer-
ner kann die Gemeinde den Erlös in die zu gründende Energieverbund 
Neuhausen am Rheinfall AG mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall einbrin-
gen, wodurch die Gemeinde am Ertrag und an den Steuererträgen des 
Energieverbunds teilhaben kann und ein Mitspracherecht gewährleistet 
ist. Somit können auch künftig schwindende Erträge der Gaswerke Neu-
hausen am Rheinfall substituiert werden.
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4. Übertragung der Aktien und Aktionärsbindungsvertrag
Mit der EKS AG wird ein Aktionärsbindungsvertrag über den Verkauf der 
Aktien der Fernheizwerk AG auf den 31. Dezember 2017 abgeschlossen. 
Die Aktien werden in einem zweiten Schritt von der EKS AG der Energie-
verbund Neuhausen am Rheinfall AG überschrieben. Damit wird gleich-
zeitig der Wärmeverbund Herbstäcker in den Energieverbund Neuhausen 
am Rheinfall integriert. Gewährleistet wird das Mitspracherecht mit einem 
Verwaltungsratssitz der Gemeinde. 

Als Verkaufspreis wurde die Summe von Fr. 850'000.– vereinbart. Das Ei-
genkapital der Fernheizwerk AG beträgt per 30. Juni 2016 (Ende ordent-
liches Geschäftsjahr) Fr. 114'473.87, der Buchwert der Fernheizwerk AG 
in der Bilanz der Gemeinde beträgt per 31. Dezember 2016 Fr. 50'000.–. 
Der höhere Verkaufspreis resultiert aus einem Vergleich der Gemeinde mit 
der EKS AG basierend auf verschiedenen Unternehmensbewertungen, 
einer entsprechenden Abgeltung für den Goodwill wie auch für die Nut-
zungsabgaben für das Verlegen von Leitungen im öffentlichen Grund. 

Vorschuss bzw. Rückerstattung  
Anteil Projektierung EVNH

CHF 90'000.–

Verkauf Aktienkapital Fernheizwerk AG CHF 250'000.–
Goodwill CHF 220'000.–
Entschädigung für Sondernutzung  
im öffentlichen Grund

CHF 290'000.–

Total Transaktionspreis Aktien Fernheizwerk AG CHF 850'000.–

 
Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall will sich mit der aus dem Verkauf 
gelösten Summe von Fr. 850'000.– an der neuen Gesellschaft Energiever-
bund Neuhausen am Rheinfall AG beteiligen. Bei einem angenommenen 
Gesellschaftskapital von rund Fr. 11 Mio. beträgt der Anteil 7.83 Prozent. 
Sofern in der Gründungsphase ein tieferes Aktienkapital liberiert wird, 
bleibt das Verhältnis der Anteile dennoch bei 7.83 Prozent zu Gunsten 
der Gemeinde. Ein allfälliger Überschuss steht als Darlehen der Energie-
verbund Neuhausen am Rheinfall AG bis zur gänzlichen Umwandlung in 
das anzustrebende Aktienkapital von Fr. 11 Mio. zur Verfügung. Zur Wah-
rung des Mitspracherechts steht der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall 
zudem ein Sitz im Verwaltungsrat der neuen Unternehmung zu. 
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5. Würdigung
Der Gemeinderat und Einwohnerrat sind überzeugt, dass sich ein Ener-
gieverbund in Neuhausen am Rheinfall auf Basis erneuerbarer Energien 
klimafreundlich umsetzen lässt. Dies entspricht dem Konzept «Energie-
stadt» der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall und ist ein weiterer wich-
tiger Schritt in Richtung der von der Schweiz und dem Kanton Schaffhau-
sen angestrebten Energiewende.

6. Beratung Einwohnerrat
Der Einwohnerrat hat am 19. Januar 2017 eine Kommission eingesetzt, 
die an zwei Sitzungen die Orientierungsvorlage betreffend den Verkauf 
von 100 Prozent des Aktienkapitals der Fernheizwerk AG Neuhausen am 
Rheinfall an die EKS AG sowie die Beteiligung in Höhe von Fr. 850'000.– 
(respektive 7.83 Prozent) an der Energieverbund Neuhausen am Rheinfall 
AG beraten hat. Die entsprechenden Ergänzungen sind in den Bericht 
und Antrag eingeflossen. In der Schlusssitzung vom 29. März 2017 hat 
die Kommission beschlossen, dem Einwohnerrat zu empfehlen, der Vor-
lage zuzustimmen. 

Dieser beriet die Vorlage am 11. Mai 2017 und stimmte ihr mit 16 : 0 Stim-
men zu.

7. Volksabstimmung
Die Aktien der Fernheizwerk AG sind vollständig im Eigentum der Ge-
meinde Neuhausen am Rheinfall. Veräusserungen von Beteiligungen von 
mehr als 49 Prozent unterstehen gemäss Art. 11 lit. i und j der Verfassung 
der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000)
der obligatorischen Volksabstimmung. Beteiligungen an einer Unterneh-
mung, sofern dafür ein Kreditbeschluss von mehr als Fr. 600'000.– erfor-
derlich ist sowie der Aktionärbindungsvertrag, unterstehen gemäss Art. 
11 lit. l und m der Verfassung der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall vom 
29. Juni 2003 (NRB 101.000) ebenfalls der obligatorischen Volksabstim-
mung.
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8. Weiteres Vorgehen
Sollten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den gestellten Anträgen 
zustimmen, würde per 1. Januar 2018 einerseits der Verkauf der Aktien 
der Fernheizwerk AG an die EKS AG und andererseits die Beteiligung der 
Gemeinde Neuhausen am Rheinfall an der Energieverbund Neuhausen 
am Rheinfall AG vollzogen. 

9. Abstimmungsfragen

     1.   Stimmen Sie dem Verkauf von 100 Prozent der Aktien der Fern-
heizwerk AG Neuhausen am Rheinfall an die EKS AG für  
Fr. 850'000.– zu?

     2.   Stimmen Sie der Beteiligung am Eigenkapital der zu grün-
denden Energieverbund Neuhausen am Rheinfall AG in Höhe 
von Fr. 850'000.– sowie dem Aktionärsbindungsvertrag zu?  
Dieser Beschluss tritt nur in Kraft, sofern der Frage 1 zuge-
stimmt wird.

Neuhausen am Rheinfall, 25. April 2017 
Namens des Gemeinderates: 
Der Gemeindepräsident:     Dr. Stephan Rawyler 
Die Gemeindeschreiberin:   Janine Rutz

Neuhausen am Rheinfall, 11. Mai 2017 
Namens des Einwohnerrates: 
Der Präsident:  Marcel Stettler 
Die Aktuarin:    Sandra Ehrat
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Anhang 2
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Kurzinformation

Warum sollen die Aktien der Fernheizwerk AG an die EKS Schaffhau-
sen AG verkauft werden?

Für die Gemeinde ist der Verkauf der Aktien wirtschaftlich und ökologisch 
sinnvoll, weil einerseits eine Wertsteigerung der Fernheizwerk AG sonst 
nicht möglich und andererseits ein Ausbau mit ökologischem Energiever-
brauch finanziell untragbar und wirtschaftlich nicht erfolgsversprechend 
ist. Die Fernheizwerk AG kann auf Investitionskosten in Millionenhöhe 
verzichten, für die letztendlich die Gemeinde eine Verpflichtung hätte ein-
gehen müssen.

Was bedeutet die Beteiligung an der Energieverbund Neuhausen am 
Rheinfall AG?

Die Gemeinde Neuhausen am Rheinfall hat ein Mitspracherecht mit einem 
Verwaltungsratssitz und kann somit bei der Entwicklung des Energiever-
bunds mitwirken und am Ertrag und den Steuern der Energieverbund 
Neuhausen am Rheinfall AG teilhaben.

Weshalb braucht es einen Aktionärsbindungsvertrag?

Die Vertragsparteien wollen ihre Rechte als Aktionäre und gegebenenfalls 
als Mitglieder von Organen der Gesellschaft in gegenseitiger Absprache 
und einheitlich ausüben. 

Welche Meinung vertreten der Gemeinderat und der Einwohnerrat?

Der einstimmige Gemeinderat wie auch der Einwohnerrat mit 16 : 0 Stim-
men empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Verkauf 
und die Beteiligung zu bewilligen.


